
 

 

� 

 
 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen  Datum 
            II-2 7. Februar 2013 

 
 
 
Nachtbusse am Osterwochenende 
 
Ihre Anfrage gemäß § 30 GO vom 21.01.2013, ANF/1387/2013 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oechler,  
 
Ihre Fragen zum Nachtbusbetrieb am Osterwochenende 2013 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage:  
Wieso hat der Magistrat für das Osterwochenende darauf verzichtet einen Nachtbusbetrieb 
einzurichten? 

Der Nachtbusbetrieb wird ohne Änderungen des Fahrplans wie in den Vorjahren fortgeführt.  
Wie bereits in der Antwort vom 6.10.2011 zur 2. Zusatzfrage Ihrer Anfrage ANF/407/2011 
ausgeführt, ist dem Magistrat keine Kritik von Nutzern des Nachtbusses zu dieser Handhabung 
bekannt geworden. 
 
1. Zusatzfrage:  
Gab es einen Wunsch oder eine Anweisung des Regierungspräsidiums an den Magistrat zur 
Durchsetzung des Feiertagsgesetzes auf einen Nachtbusbetrieb zu verzichten? 

Nein. 
 
2. Zusatzfrage:  
Wie hoch wären die Kosten für die nachträgliche Bestellung der Nachtbusse für die Nächte 
28.3./29.3., 29.3./30.3., 30.3./31.3. und 31.3./1.4.? 
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Vorbehaltlich etwaiger Feiertagszuschläge wäre mit Kosten in Höhe von ca. 5.000 Euro zu 
rechnen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen       

 
Weigel-Greilich 
Bürgermeisterin 
  

Verteiler: 

Magistrat 
SPD-Fraktion   
CDU-Fraktion 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
FW-Fraktion  
DIE.Linke-Fraktion 
FDP-Fraktion  
Piraten-Fraktion 
Fraktion Linkes Bündnis/Bürgerliste Gießen 
 


